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01. Ministerium f. Landesentwicklung und Verkehr vom 29.03.2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die landesplanerische Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der REP Harz als Ersatzplan hat Gültigkeit bis das in Aufstellung befindliche 
REP Magdeburg rechtskräftig wird. 
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02. Landesverwaltungsamt, Ref. Chemikaliensicherheit, Gentechnik,                                                                                          
Umweltverträglichkeitsprüfung vom 07.04.2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme des Landesverwaltungsamtes wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
Unter Beteiligung der Fachreferate wurden keine Belange berührt und somit 
nicht abwägungsrelevant.  
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis zum Umweltbericht Pkt. 3.4. Unterpunkt Wasserschutzgebiete 
wird berücksichtigt und redaktionell geändert. 
Das Plangebiet wird durch das Vorranggebiet für den Hochwasserschutz der 
Wipper nicht berührt. 
Eine erneute Auslegung ist nicht erforderlich.  
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03. Landesverwaltungsamt, Ref. Verkehrswesen, Obere Luftfahrtbehörde vom 
07.03.2017 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Es bestehen keine Einwände und somit nicht abwägungsrelevant. 
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04. Regionale Planungsgemeinschaft Magdeburg vom 30.03.2017 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
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Auf Grund der Funktionslosigkeit des Bebauungsplans „Windpark Drohndorf“ 
war ein Aufhebungsverfahren unabdingbar. Die Stadt Aschersleben 
unterstützt jedoch die in Aufstellung befindlichen Ziele der Raumordnung zur 
Windenergie für das Gebiet der Stadt Aschersleben. 
Da die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Neuaufstellung eines 
Bebauungsplans gem. § 5 Abs. 1 BauGB derzeitig nicht gegeben sind, fasste 
der Stadtrat der Stadt Aschersleben am 17.05.2017 den Beschluss zur 
Aufstellung eines Teilflächennutzungsplans „Erneuerbare Energien“. In 
diesem Konzept wird der Windpark Drohndorf als Sondergebiet für 
Windenergie unter Beachtung der in Aufstellung befindlichen Ziele der 
Raumordnung gem. 1. Entwurf der Neuaufstellung des Regionalen 
Entwicklungsplans Magdeburg, Berücksichtigung finden.  
 
Im Weiteren ist anzumerken, dass sie weitere gewichtige Belange bei der 
Auswahl der Gebiete für die Nutzung der Windenergie, insbesondere in 
Abwägung der Gegebenheiten in den Suchräumen 46, 49, 11, 14 – alle 
Bereich Verbandsgemeinde Saale – Wipper Alsleben Nord mit dem 
Suchraum 8 Bereich Drohndorf – die konkurrierende Nutzung der Trasse A 
71 sowie die Abstände zwischen den Windparks herangezogen wurden. 
(siehe Konzept zur Feststellung von Gebieten für Windenergie im Regionalen 
Entwicklungsplans Magdeburg)  
Auf Seite 80 des vorgenannten Konzepts wird diesbezüglich folgendes 
aufgeführt: 
„Im Sinne der Konfliktminderung und des langfristigen Offenhaltens der 
Entwicklung des Raumes spricht die Tatsache des vorhandenen 
Bebauungsplans in diesem Bereich, aber auch die Schaffung der Ordnung 
im Raum dafür, den Suchraum 8 auszuwählen.“ 
Auf Seite 82 wird zur Auswahl der Suchräume 48 (Ilberstedt – Süd) und 8 
(Drohndorf) zusammenfassend begründet. „Mit der oben beschriebenen 
Auswahl der Suchräume 46 und 8 kann langfristig wieder Ordnung im Raum 
hergestellt werden.“ 
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05. Landesamt für Geologie und Bergwesen vom 15.03.2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Bereits mit Schreiben vom 15.07.2016 bestehen aus bergbaulicher Sicht 
bezüglich der Aufhebung des funktionslosen Bebauungsplan Nr. 1/97 
„Windpark Drohndorf“ keine Bedenken. 
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Der Hinweis wird bei weiteren Planverfahren berücksichtigt. 
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07. Landesamt f. Denkmalpflege u. Archäologie Sachsen-Anhalt v. 07.03.2017 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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08. Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung u. Forsten Mitte vom 07.03.2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Für die Aufhebung des funktionslosen B-Plans Nr. 1/97 „Windpark 
Drohndorf“ bestehen keine Bedenken. 
 
Der Hinweis für zukünftige Genehmigungsverfahren hinsichtlich notwendiger 
Kompensationsmaßnahmen wird zur Kenntnis genommen und ist in diesem 
Verfahren nicht zu berücksichtigen. 
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09. Deutsche Telekom Technik GmbH vom 22.03.2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Schon in der Stellungnahme vom 11.07.2016 bestanden keine Bedenken 
zum Planverfahren. 
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11. Salzlandkreis vom 21.03.2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme des Salzlandkreises wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der Erarbeitung des 
Teilflächennutzungsplans „Erneuerbare Energien“ berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Umweltbericht redaktionell 
geändert. Es befinden sich 14 Anlagen außerhalb des B-Plangebietes und 
davon 3 Anlagen außerhalb des EG Nr. 5 Drohndorf – Mehringen - 
Freckleben. 
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Hinweis wird berücksichtigt und redaktionell geändert. Eine erneute 
Auslegung ist nicht erforderlich. 
Das Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen – Anhalt wurde 
beteiligt.  
Schon mit Stellungnahme vom 15.07.2016 (Vorentwurf) bestehen keine 
Bedenken. 
 
 
 
 
Der Hinweis zur Beteiligung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes im 
zukünftigen Genehmigungsverfahren nach BImschG bezüglich eines 
Kampfmittelverdachts wird zur Kenntnis genommen und ist zu 
berücksichtigen. 
Wird redaktionell in der Begründung eingearbeitet. 
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13. Bundesamt f. Infrastruktur, Umweltschutz u. Dienstleistungen der 

Bundeswehr vom 06.03.2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die Belange der Bundeswehr werden nicht beeinträchtigt und somit bestehen 
keine Einwände. 
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14.  Stadt Bernburg vom 06.03.2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Wahrzunehmende Belange werden nicht berührt.  
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15. Stadt Seeland vom 23.03.2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Wahrzunehmende Belange werden nicht berührt. 
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16. Stadt Arnstein vom 07.03.2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es bestehen keine Einwände. 
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17. Verbandsgemeinde Saale-Wipper vom 15.03.2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es bestehen keine Einwände. 
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Auslegung 
 
 
 
Die öffentliche Auslegung zum Entwurf der Aufhebung des funktionslosen 
Bebauungsplans Nr. 1/97 „Windpark Drohndorf“ im OT Drohndorf, Aschersleben 
erfolgte in der Zeit vom 20.03.2017 bis einschließlich 21.04.2017. 
 
Während der Auslegungsfrist zum Entwurf der Aufhebung des funktionslosen 
Bebauungsplans Nr. 1/97 „Windpark Drohndorf“ wurden keine Hinweise und 
Stellungnahmen zum Verfahren durch die Öffentlichkeit schriftlich oder zur 
Niederschrift abgegeben.  
 

 
 
 
 


